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**************************************************************** 

 

 

 Bewerberinnen und Bewerber auf die Landarzt- oder ÖGD-Quote, die 

KEINE deutschen Staatsangehörigen sind oder deutschen 

Staatsangehörigen NICHT GLEICHGESTELLT sind, können im 

Rahmen ihrer Bewerbung auf die Landarztquote NICHT berücksichtigt 

werden, vgl. Art. 5 des Staatsvertrags über die Hochschulzulassung. 

 

 Deutschen Staatsangehörigen im maßgeblichen Sinne gleichgestellt 

sind alle Bewerberinnen und Bewerber, die Staatsangehörige eines 

anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union sind oder sonstige 

ausländische Staatsangehörige und Staatenlose sind, die über eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung verfügen. 

 

 Bitte beachten Sie weiterhin, dass eine Immatrikulation von 

ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern eine Deutsche 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH 2) voraussetzt. 

 

Nähere Informationen erhalten Sie unter  

https://www.studium.uni-mainz.de/dsh-und-dsh-aequivalente/  

oder vom Studierendenservice der Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz 

studsek@uni-mainz.de 
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